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Allgemeine Veranstaltungsbedingungen  
November 2024 
der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 
für AMO Kulturhaus, Johanniskirche Magdeburg, GETEC-Arena, Hyparschale, Avnet Arena,  
Messe Magdeburg  
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Hinweis: 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher 
und weiterer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu ver-
stehen 

1. Nutzungszweck und Gebietsschutz 

1.1.  Das AMO Kultur- und Kongresshaus, die 
GETEC-Arena, die Avnet Arena, die Messe Mag-
deburg, die Hyparschale und die Johanniskirche 
(nachfolgend „Versammlungsstätte“ genannt) 
dienen als öffentliche Einrichtungen dem gesell-
schaftlichen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Leben der Stadt Magde-
burg. Die Johanniskirche ist ein Gebäude von ho-
her kultureller, historischer und städtebaulicher 
Bedeutung. Sie ist nicht mehr als Kirche gewid-
met, hält jedoch den sakralen Charakter ihrer Ge-
schichte weiterhin inne. Zusätzlich zu dem loka-
len städtegebundenen Nutzungszweck können 
die nach Satz 1 benannten Objekte auch für regi-
onale sowie überörtliche Veranstaltungen im 
oben genannten Zweck mit überörtlichem Bezug 
im Rahmen eines Mietverhältnisses genutzt wer-
den. 

 
1.2. Betreiberin ist die Messe- und Veranstal-
tungsgesellschaft Magdeburg GmbH, vertreten 
durch die Geschäftsführung (nachfolgend „Be-
treiberin“ genannt). Die Rechte der Betreiberin 
werden von der Geschäftsführung der Betreiberin 
oder den für die jeweilige Veranstaltung bevoll-
mächtigten Mitarbeitern der Betreiberin wahrge-
nommen.  
 
1.3. Die Betreiberin nimmt mit dem Betrieb 
der Versammlungsstätte keinen Einfluss auf den 
Markt. Sie gewährleistet keinen lokalen, regiona-
len, überörtlichen oder zeitlichen Gebietsschutz 
für Veranstaltungen gleichen oder ähnlichen 
Genres.  
 

2. Geltungsbereich 

2.1. Die vorliegenden Allgemeinen Veranstal-
tungsbedingungen (nachfolgend „AVB“) gelten 
für alle Verträge, welche die Durchführung von 
Veranstaltungen, insbesondere die Überlassung 
von Veranstaltungsflächen, -gebäuden und –räu-
men der Versammlungsstätte, die Erbringung 
veranstaltungsbegleitender Dienst- und Wer-
kleistungen sowie die Bereitstellung mobiler Ein-
richtungen, Technik und Aufbauten zum Gegen-
stand haben.  
 
2.2. Die AVB gelten gegenüber natürlichen 
Personen (Privatpersonen) sowie gegenüber Fir-

men, Kaufleuten, gewerblich handelnden Perso-
nen, juristischen Personen des Öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen (Unternehmen). Gegenüber Unternehmen 
gelten diese AVB auch für alle künftigen Vertrags-
verhältnisse. 
 
2.3. Zusätzliche oder widersprechende Ver-
tragsbedingungen des Vertragspartners (nachfol-
gend „Veranstalter“) gelten nur, wenn die Betrei-
berin diese ausdrücklich schriftlich anerkannt hat.  
Werden mit dem Veranstalter im Vertrag oder in 
einer Anlage zum Vertrag abweichende Verein-
barungen getroffen, haben diese Vereinbarungen 
stets Vorrang gegenüber der entsprechenden 
Regelung innerhalb dieser Vertragsbedingungen. 

 

3. Vertragspartner, Veranstalter,  
Entscheidungsbefugter Vertreter 

3.1. Vertragspartner sind die Betreiberin und 
der im Vertrag bezeichnete Veranstalter. Führt 
der Veranstalter die Veranstaltung für einen Drit-
ten durch (z. B. als Agentur), hat er dies gegen-
über der Betreiberin offen zu legen und den Drit-
ten schriftlich, spätestens bei Vertragsabschluss 
gegenüber der Betreiberin zu benennen. Der Ver-
anstalter bleibt als Vertragspartner der Betreibe-
rin für alle Pflichten verantwortlich, die dem „Ver-
anstalter“ nach dem Wortlaut dieser AVB oblie-
gen. Ein Wechsel des Veranstalters oder eine un-
entgeltliche oder entgeltliche Überlassung der 
Versammlungsstätte ganz oder teilweise an ei-
nen Dritten bedarf der ausdrücklichen Zustim-
mung der Betreiberin in Textform.  

 
3.2. Der Veranstalter hat der Betreiberin 
vor der Veranstaltung einen mit der Leitung der 
Veranstaltung entscheidungsbefugten Vertre-
ter namentlich schriftlich zu benennen, der auf 
Anforderung der Betreiberin die Funktion und 
Aufgaben des Veranstaltungsleiters nach 
Maßgabe der Verordnung über Bau und Be-
trieb von Versammlungsstätten Sachsen-An-
halts (VStättVO S-A) wahrnimmt.  
 
3.3. Die Pflichten, die dem Veranstalter 
nach diesen AVB obliegen, können im Fall der 
Nichterfüllung zur Einschränkung oder Absage 
der Veranstaltung führen. 
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4. Reservierungen, Vertragsabschluss,  
Vertragsergänzungen  

4.1. Mündliche, elektronische oder schriftli-
che Reservierungen für einen bestimmten Veran-
staltungstermin halten nur die Option für den spä-
teren Vertragsabschluss offen. Sie werden nur 
zeitlich befristet vergeben und sind im Hinblick 
auf den späteren Vertragsabschluss unverbind-
lich. Sie enden spätestens mit Ablauf der in der 
Reservierung oder der im Vertrag genannten 
(Rücksende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlänge-
rung einer ablaufenden Option besteht nicht. Re-
servierungen und Veranstaltungs-Optionen sind 
nicht auf Dritte übertragbar. Die mehrmalige 
Durchführung einer Veranstaltung oder die mehr-
malige Bereitstellung von Räumen und Flächen 
zu bestimmten Terminen begründen keine 
Rechte für die Zukunft, soweit im Vertrag hierzu 
keine individuelle Regelung getroffen ist. 
 
4.2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträ-
gen bedarf zu seiner Wirksamkeit der Textform 
mit Unterschrift oder elektronischer Signatur bei-
der Vertragsparteien. Übermittelt die Betreiberin 
noch nicht unterschriebene oder elektronisch sig-
nierte Ausfertigungen eines Vertragsvorschlags 
an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst zu-
stande, wenn der Veranstalter die übermittelten 
Vertragsexemplare unterzeichnet oder elektro-
nisch signiert, sie innerhalb des im Vertrag ange-
gebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin 
sendet und eine gegenzeichnete oder elektro-
nisch signierte Ausfertigung des Vertrags zurück-
erhält. Die Textform mit einfacher elektronischer 
Signatur gilt als eingehalten, wenn der Vertrag 
unterschrieben oder signiert wird und anschlie-
ßend elektronisch mittels Fax oder eMail als PDF 
an den Vertragspartner übermittelt wird 
 
4.3. Für alle nach Vertragsabschluss zusätz-
lich ausgelösten Bestellungen ist die jeweilige Er-
klärung lediglich in Textform ohne Unterschrift an 
den Vertragspartner zu übermitteln und von der 
anderen Seite entsprechend in Textform zu be-
stätigen. Mündliche oder telefonisch getroffene  
Bestellungen oder Änderungen von Bestellun-
gen, sind auf gleiche Weise unverzüglich in Text-
form zu bestätigen. Bei Einhaltung dieser Anfor-
derungen werden alle nach Vertragsabschluss 
getroffenen Bestellungen für beide Vertragspar-
teien verbindlich. Die kurzfristige Anforderung 
und der Aufbau von medien- und veranstaltungs-
technischen Einrichtungen können auch durch 
Übergabeprotokoll bestätigt werden. 
 

 
 

5. Nutzungszweck und Ablauf der Veranstaltung 

5.1. Im Interesse einer optimalen Vorberei-
tung und Durchführung der Veranstaltung hat der 
Veranstalter vor Abschluss des Veranstaltungs-
vertrages der Betreiberin genaue Informationen 
über Nutzungszweck, Ablauf und Inhalt der Ver-
anstaltung mitzuteilen. 
 
5.2. Der Veranstalter hat grundsätzlich spä-
testens 2 Wochen vor der Veranstaltung den ge-
samten Ablauf mit der Betreiberin abzusprechen 
und das Programm bekanntzugeben (z. B. Pro-
ben, Einlass, Abendkasse, technische Einrich-
tung), sofern vertraglich nichts anderes verein-
bart ist. Ergibt sich zwischen dem vorgelegten 
Programm und dem Veranstaltungsvertrag eine 
erhebliche Abweichung oder legt der Veranstalter 
innerhalb der in Satz 1 bestimmten Frist das Pro-
gramm nicht vor, so kann die Betreiberin vom 
Veranstaltungsvertrag zurücktreten. Beabsich-
tigte Änderungen sind der Betreiberin sofort mit-
zuteilen.  
 

6. Vertragsgegenstand, Vertragsstrafe 

6.1. Gegenstand des Vertrags ist die Überlas-
sung von Flächen und Räumen innerhalb der 
Versammlungsstätte zu dem vom Veranstalter 
genannten Nutzungszweck sowie die Erbringung 
veranstaltungsbegleitenden Leistungen. Die 
Überlassung der Versammlungsstätte erfolgt auf 
Grundlage genehmigter Rettungswege- und Be-
stuhlungspläne, die vom Veranstalter jederzeit 
eingesehen werden können. Neue oder von be-
reits genehmigten Plänen abweichende Aufpla-
nungen des Veranstalters müssen rechtzeitig vor 
der Veranstaltung (mindestens 6 Wochen Vor-
lauf) beim zuständigen Bauamt zur Genehmi-
gung eingereicht werden.  Als kostenpflichtige 
Leistung übernimmt die Betreiberin nach vorheri-
ger Abstimmung mit dem Veranstalter die Bean-
tragung entsprechender Genehmigungen. Kos-
ten und Risiko der behördlichen Genehmigungs-
fähigkeit gehen zu Lasten des Veranstalters. Die 
exakte Bezeichnung des Nutzungsobjektes, der 
maximalen Besucherkapazitäten und des Nut-
zungszwecks erfolgt schriftlich im Vertrag oder 
als Anlage zum Vertrag. Werden keine Angaben 
zu Besucherkapazitäten getroffen, kann der Ver-
anstalter unter Darlegung seiner Veranstaltungs-
planung jederzeit die bestehenden, genehmigten 
Rettungswege- und Bestuhlungspläne einsehen. 
Verordnungsrechtliche und hoheitliche Anord-
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nungen zur Reduzierung von Besucherkapazitä-
ten sind zu beachten. Der Veranstalter hat sicher-
zustellen, dass für seine Veranstaltung keines-
falls mehr als die zulässige Besucherzahl in die 
Versammlungsstätte eingelassen werden. 
 
6.2. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflä-
chen, Wege, Toiletten, Garderoben, Eingangsbe-
reiche erhält der Veranstalter ein eingeschränk-
tes Nutzungsrecht für die Dauer seiner Veranstal-
tung. Der Veranstalter hat insbesondere die Mit-
benutzung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. 
Finden in der Versammlungsstätte zeitgleich 
mehrere Veranstaltungen statt, hat jeder Veran-
stalter sich so zu verhalten, dass es möglichst zu 
keiner gegenseitigen Störung der jeweils anderen 
Veranstaltung kommt. Der Veranstalter hat kei-
nen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Ver-
anstaltung eines anderen Veranstalters einge-
schränkt wird.  

 
6.3. Die in der Versammlungsstätte enthalte-
nen funktionalen Räumlichkeiten und Flächen, 
wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büro-
räume sind nicht Gegenstand des Vertrags und 
werden dem Veranstalter nicht überlassen, so-
weit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag 
keine abweichende Regelung getroffen ist. Dies 
gilt auch für alle Wand- und Gebäudeflächen so-
wie für Fenster, Decken und Wandflächen außer-
halb der Versammlungsstätte, insbesondere im 
Bereich allgemeiner Verkehrsflächen und der 
Eingangsbereiche.  

 
6.4. Eine Änderung des im Vertrag bezeich-
neten Veranstaltungstitels, des Zeitraums der 
Veranstaltung, der Veranstaltungsart, vereinbar-
ter Veranstaltungsinhalte, des Nutzungszwecks 
oder ein Wechsel des Vertragspartners sowie 
jede Art der „Drittüberlassung“ (entgeltlich oder 
unentgeltlich) bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Betreiberin. Die Zustim-
mung kann ohne Angaben von Gründen verwei-
gert werden. Eine Zustimmung ist nur möglich, 
wenn die Interessen der Betreiberin insbeson-
dere im Hinblick auf bereits bestehende oder ge-
plante Veranstaltungen nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 
6.5. Der Veranstalter bekennt mit Vertragsab-
schluss, dass er bei seiner Veranstaltung keine 
rassistischen, antisemitischen, islamistischen, 
antidemokratischen, verfassungs- oder geset-
zeswidrigen Inhalte duldet, welche Straftatbe-
stände insbesondere nach §§ 86, 86a, 90, 90a-c, 

111, 130, 140, 185, 186, 187, 188, 192a, 241 
StGB oder § 20 Abs. 1 Nr. 5 VereinsG verwirkli-
chen. Der Veranstalter ist verpflichtet, 
• aktiv gegen Zuwiderhandlungen nach Satz 1 

während der Veranstaltung einzuschreiten, 
• Teilnehmer und Besucher von der Veranstal-

tung auszuschließen (Ausübung des Haus-
rechts), die gegen die in Satz 1 genannten 
Grundsätze verstoßen,  

• die Veranstaltung bei einer andauernden Zu-
widerhandlung gegen Satz 1 zu unterbre-
chen und 

• bei andauernden Verstößen die Veranstal-
tung abzubrechen. 

 
6.6. Verstößt der Veranstalter schuldhaft ge-
gen seine vertraglichen Pflichten gemäß Ziffer 
6.5 Satz 2, hat er für jeden Fall der Zuwiderhand-
lung eine von der Betreiberin nach billigem Er-
messen festzusetzende und im Streitfall gericht-
lich zu überprüfende Vertragsstrafe in Höhe von  
bis zu 50.000 Euro an die Betreiberin zu leisten. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens unter Anrechnung der gezahlten Ver-
tragsstrafe und das Recht zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleiben unberührt 
 

7. Übergabe, pflegliche Behandlung, Rück-
gabe   

7.1. Vor der Veranstaltung, in der Regel mit 
Beginn des Aufbaus, kann jede Vertragspartei die 
gemeinsame Begehung und Besichtigung der 
überlassenen Veranstaltungsbereiche sowie der 
Notausgänge und Rettungswege verlangen. 
Stellt der Veranstalter Mängel oder Beschädigun-
gen am Vertragsgegenstand fest, sind diese der 
Betreiberin unverzüglich schriftlich zur Kenntnis 
zu geben. Beide Seiten können die Anfertigung 
eines Übergabeprotokolls verlangen, in welchem 
der Zustand und eventuelle Mängel oder Beschä-
digungen festzuhalten sind. Wird auf die Erstel-
lung eines Übergabeprotokolls verzichtet, ist da-
von auszugehen, dass über die üblichen Ge-
brauchsspuren hinausgehend zum Zeitpunkt der 
Begehung keine erkennbaren Mängel vorhanden 
sind. Stellt der Veranstalter zu einem späteren 
Zeitpunkt Schäden fest oder verursachen er oder 
seine Besucher einen Schaden, ist der Veranstal-
ter zur unverzüglichen Anzeige gegenüber der 
Betreiberin verpflichtet. Dem Veranstalter wird 
empfohlen, erkennbare Vorschäden zu fotogra-
fieren und diese der Betreiberin möglichst vor der 
Veranstaltung elektronisch anzuzeigen und zu 
übermitteln. 
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7.2. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass 
die an ihn überlassenen Bereiche der Versamm-
lungsstätte inklusive der darin und darauf befind-
lichen Einrichtungen pfleglich behandelt und in ei-
nem sauberen Zustand gehalten werden. Alle Ar-
ten von Schäden sind unverzüglich der Betreibe-
rin anzuzeigen. Besteht die unmittelbare Gefahr 
einer Schadensausweitung, hat der Veranstalter 
die zur Minderung der Schadensfolgen erforderli-
chen Sofortmaßnahmen unverzüglich einzulei-
ten.  

 
7.3. Alle für die Veranstaltung eingebrachten 
Gegenstände, Aufbauten und Dekorationen sind 
bis zum vereinbarten Abbauende restlos zu ent-
fernen und der ursprüngliche Zustand wiederher-
zustellen. In der Versammlungsstätte verbliebene 
Gegenstände können zu Lasten des Veranstal-
ters kostenpflichtig entfernt werden. Wird der Ver-
tragsgegenstand nicht rechtzeitig in geräumtem 
Zustand zurückgegeben, hat der Veranstalter in 
jedem Fall eine dem Nutzungsentgelt entspre-
chende Nutzungsentschädigung zu leisten.  

 
Bei besonderer Verschmutzung der Versamm-
lungsstätte, die über das veranstaltungsbedingt 
übliche Maß hinausgeht, ist die Betreiberin be-
rechtigt, einen Reinigungszuschlag vom Veran-
stalter zu erheben. Die Geltendmachung weiter-
gehender Ansprüche im Fall von Beschädigun-
gen oder verspäteter Rückgabe des Vertragsge-
genstands bleibt vorbehalten. Eine stillschwei-
gende Verlängerung des Vertragsverhältnisses 
bei verspäteter Rückgabe ist ausgeschlossen. 
Die Vorschrift des § 545 BGB findet keine Anwen-
dung. 
 

8. Nutzungsentgelte, Zahlungen  

8.1. Das vereinbarte Entgelt einschließlich 
der zu leistenden Vorauszahlungen ergibt sich 
aus dem Vertrag oder aus einer „Leistungs- und 
Kostenübersicht“, die als Anlage dem Vertrag bei-
gefügt ist.  (9.1.) 
 
8.2.  Nebenkosten (z.B. für Reinigung, Was-
ser-, Wärme-, Stromverbrauch, auch Heizung) 
werden verbrauchsabhängig nach Ende der Ver-
anstaltung abgerechnet und gesondert in Rech-
nung gestellt. Details dazu werden im Veranstal-
tungsvertrag konkret vereinbart. 
 
8.3. Der Umfang und die vom Veranstalter zu 
tragenden Kosten für personelle Sicherheitsleis-
tungen (Ordnungsdienst, Sanitätsdienst, Brand-

sicherheitswache) hängen von der Art der Veran-
staltung, der Anzahl der Besucher und den ver-
anstaltungsspezifischen Anforderungen und Risi-
ken im Einzelfall ab. Die Festlegung des Umfangs 
gegebenenfalls notwendiger Sicherheitsmaßnah-
men erfolgt im Zuge der Bewertung der Veran-
staltung durch die Betreiberin in Abstimmung mit 
den für die Sicherheit und den Brandschutz zu-
ständigen Stellen. 

 
8.4. Die Kalkulation und Preisbildung veran-
staltungsgezogener Leistungen basiert auf mehr-
monatigen Planungs-/ und Vorlaufzeiten. Werden 
kurzfristig (=weniger als 4 Wochen vor der Veran-
staltung) weitere Leistungen vom Veranstalter 
beauftragt, steht die Annahme eines solchen Auf-
trags durch die Betreiberin unter dem Vorbehalt, 
dass die Leistungen überhaupt noch realisiert 
werden können. Die regulären Preise können 
sich bei einer kurzfristigen Beauftragung um bis 
zu 50 % erhöhen. Der Veranstalter wird bei allen 
kurzfristigen Beauftragungen hierauf ausdrück-
lich hingewiesen und erhält eine fortgeschriebene 
Kosten- und Leistungsübersicht, die von ihm zu 
bestätigen ist. 
 
8.5. Soweit im Vertrag nicht abweichend ver-
einbart, sind alle Zahlungen nach Rechnungstel-
lung durch den Veranstalter innerhalb von 14 Ta-
gen ab Rechnungsdatum auf das Konto der Be-
treiberin zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist die 
Betreiberin berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz der 
EZB gegenüber Unternehmen und gewerblich 
handelnden Personen gemäß § 288 (5) BGB so-
wie eine Verzugspauschale in Höhe von 40,- € zu 
berechnen. Gegenüber Privatpersonen ist die 
Betreiberin berechtigt, bei verspäteter Zahlung 
Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über 
dem Basiszinssatz der EZB zu verlangen.  

 
8.6. Zur Sicherung ihrer Ansprüche aus dem 
Vertragsverhältnis ist die Betreiberin berechtigt, 
vor der Veranstaltung angemessene Sicherheits-
leistungen zu verlangen.   
 

9. Gastronomie  

9.1. Die gastronomische Versorgung inner-
halb der Versammlungsstätte erfolgt durch die 
Betreiberin oder den vertraglich mit ihr verbun-
denen Gastronomiepartner. Zur Gewährleis-
tung eines reibungslosen Ablaufs einer öffent-
lichen Veranstaltung und der rechtzeitigen Dis-
position gastronomischer Leistungen, ist der 
Veranstalter verpflichtet, spätestens 4 Wochen 
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vor der Veranstaltung einen der Gastronomie-
partner der Betreiberin zu beauftragen. Die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen und von Rücktrittsrechten gegenüber der 
Betreiberin, die aus einer verspäteten Gastro-
nomie-Anfrage resultieren, sind ausgeschlos-
sen. 
 
9.2. Dem Veranstalter ist es mit Ausnahme 
der Verpflegung für Künstler nicht gestattet, sel-
ber oder über einen Dritten (Caterer) Speisen und 
Getränke in die Versammlungsstätte einzubrin-
gen, sofern die Betreiberin hierzu nicht ausdrück-
lich die Genehmigung erteilt. Die Erteilung der 
Genehmigung kann von der Zahlung eines ange-
messenen Entgelts (Catering-Ablöse) und dem 
Nachweis des Vorliegens der gaststättenrechtli-
chen Bewilligung abhängig gemacht werden.  
 

10. Werbung für die Veranstaltung  

10.1. Die Werbung für die Veranstaltung liegt 
unter Berücksichtigung städtischer Festlegungen 
sowie der jeweiligen Hausordnungen einschließ-
lich Parkordnung für Veranstalter/Veranstalter 
und Besucher in der Verantwortung des Veran-
stalters.  
 
10.2. Jede Art von Werbung und Promotion-
Aktionen auf den Flächen, Gebäuden und Räu-
men sowie auf dem Gelände der Versammlungs-
stätte bedürfen der Einwilligung durch die Betrei-
berin in Textform  
 
10.3. Der Veranstalter stellt die Betreiberin von 
allen Ansprüchen Dritter frei, die dadurch entste-
hen, dass die vom Veranstalter zur Bewerbung 
seiner Veranstaltung 
• im Veranstaltungskalender  
• auf der Webseite  
• auf Social Media Plattformen (bspw. Insta-

gram, TikTok, Facebook etc.) 
• in Newslettern, Broschüren 
• Zeitungen, Zeitschriften und vergleichbarer 

Medien (digital und print) 
• auf Werbemitteln und Tickets 
bereitgestellten Bild- und Tondateien sowie sons-
tige marken- und kennzeichenrechtlich geschütz-
ten Inhalte (bspw. Logos, Werbeslogans) gegen 
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, Na-
mensrechte, Marken- und Kennzeichenrechte, 
Wettbewerbsrechte, Bild- und Datenschutz-
rechte, Persönlichkeitsrechte oder sonstige ge-
setzliche Vorschriften verstoßen. Die Freistel-

lungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle et-
waig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und 
Rechtsverfolgungskosten. 
 
10.4. Auf allen Drucksachen, Plakaten, Einla-
dungen, Eintrittskarten usw. ist der Veranstalter 
anzugeben, um kenntlich zu machen, dass nur 
zwischen dem Veranstalter und dem Besucher 
ein Rechtsverhältnis, nicht aber zwischen dem 
Besucher und der Betreiberin zu Stande kommt. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei allen 
Werbemaßnahmen und in allen Publikationen 
klar und unmissverständlich herauszustellen, 
dass der Veranstalter und nicht die Betreiberin 
die Veranstaltung durchführt.  
 
10.5. Der Veranstalter ist bei der Bewerbung 
der Veranstaltung und bei Gestaltung der vorge-
sehenen Werbematerialien verpflichtet, die Cor-
porate Identity der Betreiberin (z.B. Logo) konsis-
tent einhalten. Die Betreiberin ist berechtigt, vom 
Veranstalter, bei der Gestaltung der Eintrittskar-
ten zu verlangen, dass das Logo der Betreiberin 
, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Ziffer 
10.4, auf der Vorderseite der Eintrittskarten plat-
ziert wird.  Die entsprechenden Vorlagen zum 
Corporate Design und Logo der Betreiberin wer-
den ausschließlich zu diesem Zweck durch die 
Betreiberin bereitgestellt.  

 
10.6. Die Errichtung und Anbringung von Wer-
betafeln oder Plakaten durch den Veranstalter ist 
nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der 
Betreiberin zulässig (vgl. Ziffer 10.2). Der Veran-
stalter trägt im Hinblick auf alle von ihm ange-
brachten Werbemaßnahmen in der Versamm-
lungsstätte die Verkehrssicherungspflicht. Hierzu 
zählt auch die besondere Sicherungspflicht bei 
sturmartigen Windverhältnissen. 
  
10.7. Werbung des Veranstalters für Dritte 
oder Drittveranstaltungen innerhalb der Ver-
sammlungsstätte bedarf der Zustimmung durch 
die Betreiberin. Der Veranstalter hat keinen An-
spruch darauf, dass bestehende Eigen- und 
Fremdwerbung der Betreiberin abgehängt, ver-
ändert oder während der Veranstaltung einge-
schränkt wird.  
 
10.8. Zu Zwecken der Bewerbung bedarf der 
Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik und 
Lichtdarbietungen jeder Art durch den Veranstal-
ter der ausdrücklichen Zustimmung durch die Be-
treiberin und ist vorher anzumelden. Die Vorfüh-
rung von Maschinen, akustischen Geräten und 
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von Lichtbildgeräten, auch zu Werbezwecken, 
kann durch die Betreiberin im Interesse der Auf-
rechterhaltung eines geordneten Veranstaltungs-
betriebes auch nach bereits erteilter Zustimmung 
eingeschränkt oder widerrufen werden.  

 
10.9. Bild- und Tonaufnahmen für Zwecke der 
Übertragung, Weiterverbreitung oder Aufzeich-
nung für alle Medien und Datenträger wie z. B. 
Hörfunk, Fernsehen, Internet, virtuelle und physi-
sche Speichermedien sind unabhängig davon, ob 
sie entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, zuvor 
durch die Betreiberin schriftlich genehmigen zu 
lassen.  

 
10.10. Die Betreiberin ist berechtigt, in ihrem 
Veranstaltungsprogramm, auf allen Werbeträ-
gern und im Internet auf die Veranstaltung hinzu-
weisen, soweit der Veranstalter nicht schriftlich 
widerspricht.  

 
10.11. Die Betreiberin ist berechtigt, kostenlos 
zum Zweck der Vermarktung der Versammlungs-
stätte, Bild- und Tonaufnahmen von der Veran-
staltung anzufertigen und diese zu verbreiten, so-
fern der Veranstalter nicht schriftlich widerspricht. 
Es erfolgt eine vorherige Abstimmung mit dem 
Veranstalter.  
 

11. Merchandising 

Dem Veranstalter ist es mit Ausnahme von Mes-
sen und Ausstellungen nicht gestattet, ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung der Betreiberin, 
Gewerbetreibende aller Art (Blumenverkäufer, 
Schausteller etc.) zu ihren Veranstaltungen zu 
bestellen oder selbst gewerblich tätig zu werden, 
insbesondere durch den Verkauf von Tonträgern 
und anderen veranstaltungsbezogenen Waren, 
die über die unmittelbare Durchführung der Ver-
anstaltung hinaus gehen (z.B. CDs, DVDs, T-
Shirts). Der Verkauf von Programmheften als un-
mittelbare veranstaltungsbezogene Waren be-
darf keiner Zustimmung durch die Betreiberin. Im 
Falle der Zustimmung durch die Betreiberin nach 
Satz 1 können Standmieten oder prozentuale An-
teile am Umsatzerlös, die gesondert festgelegt 
werden, von der Betreiberin verlangt werden.  
 

12. Kartenvorverkauf  

12.1. Der Kartenvorverkauf und der Kartenver-
kauf bei öffentlichen Veranstaltungen obliegen 
dem Veranstalter.   

  

12.2. Sofern die Parteien im Veranstaltungs-
vertrag nichts anderes geregelt haben, erhält die 
Betreiberin mit Beginn des Kartenvorverkaufs pro 
Veranstaltung Dienstkarten, die im Veranstal-
tungsvertrag spezifiziert werden hinsichtlich An-
zahl und Platz.  
 
12.3. Der Veranstalter darf die Eintrittskarten 
bis zur Zahl der für die Veranstaltung baurechtlich 
höchstzulässigen Personenzahl - begrenzt durch 
die Vorgaben des genehmigten und dem Veran-
staltungsvertrag vorliegenden Bestuhlungsplans 
- zum Erwerb anbieten bzw. anbieten lassen. 
 
12.4. Der Veranstalter stellt die Betreiberin von 
sämtlichen Ansprüchen frei, die wegen Pflichtver-
letzungen aus der Stellvertretungsposition als 
Vorverkaufsstelle von Ticketerwerbern, Ticketin-
habern oder anderen Dritten gegenüber der Be-
treiberin geltend gemacht werden. Der Veranstal-
ter übernimmt die Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung von der Betreiberin ein-
schließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskos-
ten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die 
Rechtsverletzung von dem Veranstalter nicht zu 
vertreten ist, wofür er den Beweis zu erbringen 
hat. Der Veranstalter ist verpflichtet, der Betreibe-
rin für den Fall einer Inanspruchnahme durch 
Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und voll-
ständig alle Informationen zur Verfügung zu stel-
len, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 
Verteidigung erforderlich sind.  
 
12.5. Zur weiteren Regelung des Kartenvorver-
kaufs bleibt den Vertragsparteien eine geson-
derte schriftliche Vereinbarung im Veranstal-
tungsvertrag und/oder darüber hinaus vorbehal-
ten. 
 

13. Gebühren, Abgaben und Genehmigungen  

13.1. Der Veranstalter trägt die alleinige Ver-
antwortung für die Erfüllung aller gesetzlichen 
Meldepflichten und die Einholung der erforderli-
chen Genehmigungen. Für die Veranstaltung 
sind alle behördlich und gesetzlich vorgeschrie-
benen Melde- und Anzeigepflichten durch den 
Veranstalter zu erfüllen, sowie gegebenenfalls er-
forderliche Genehmigungen – soweit nicht in die-
sen AVB oder im Vertrag anders festgelegt – ein-
zuholen und behördliche Anordnungen, Auflagen 
und Bedingungen umzusetzen. Die Betreiberin 
kann rechtzeitig vor der Veranstaltung den Nach-
weis der Anmeldungen und Erlaubnisse nach 
Satz 1 und 2 verlangen.    
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13.2. Der Veranstalter hat die zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung geltenden einschlägigen Vor-
schriften, insbesondere solche der VStättVO S-A, 
der Bauordnung, des Immissionsschutzrechtes, 
des Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetzes, der 
Gewerbeordnung, des Jugendschutzgesetzes 
und der Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-
genossenschaften einzuhalten.  
 
13.3. Nach der Satzung der Landeshauptstadt 
Magdeburg über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer sind vergnügungssteuerpflichtige 
Veranstaltungen spätestens drei Werktage vor 
Beginn bei der Landeshauptstadt Magdeburg 
schriftlich anzumelden.  
 
13.4. Der Veranstalter trägt die aus der Durch-
führung der Veranstaltung entstehenden Gebüh-
ren und Steuern. Die Mehrwertsteuer ist für alle 
Einnahmen der Veranstaltung (Karten-, Pro-
grammverkauf etc.) vom Veranstalter zu entrich-
ten. Für alle durch den Veranstalter beauftragten 
Künstler ist die Entrichtung anfallender Künstler-
sozialabgaben an die Künstlersozialkasse, die 
Entrichtung von Einkommens- und Umsatzsteuer 
für beschränkt steuerpflichtige (ausländische) 
Künstler ebenfalls alleinige Sache des Veranstal-
ters. 

14. GEMA, GVL  

14.1. Die rechtzeitige Anmeldung und Entrich-
tung der Gebühren für die Aufführung oder Wie-
dergabe leistungsschutzrechtlich geschützter 
Werke bei der GEMA (Gesellschaft für musikali-
sche Aufführungs- und mechanische Vervielfälti-
gungsrechte) – bzw. bei der GVL (Gesellschaft 
zur Verwertung von Leistungsschutzrechten 
mbH) sind alleinige Pflichten des Veranstalters. 
Die Betreiberin kann rechtzeitig vor der Veran-
staltung den schriftlichen Nachweis der Anmel-
dung der Veranstaltung bei der GEMA bzw. GVL, 
den schriftlichen Nachweis der Rechnungsstel-
lung durch die GEMA bzw. GVL oder den schrift-
lichen Nachweis der Entrichtung der Gebühren 
gegenüber der GEMA bzw. GVL vom Veranstalter 
verlangen.  

 
14.2. Ist der Veranstalter zum Nachweis der 
Gebührenzahlung nicht bereit oder hierzu nicht in 
der Lage, kann die Betreiberin vom Veranstalter 
die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe der 
voraussichtlich anfallenden GEMA- bzw. GVL-
Gebühren rechtzeitig bis spätestens 14 Tage vor 
der Veranstaltung verlangen. 
 

15. Ordnungs- und Sicherheitsbestimmungen 

15.1. Die technischen Einrichtungen dürfen nur 
von der Betreiberin oder durch von ihr beauf-
tragte Mitarbeiter bedient werden. Dies gilt auch 
für Arbeiten an technischen Anlagen sowie an 
den Versorgungsnetzen der Betreiberin  
 
15.2. Bringt der Veranstalter eigene technische 
Geräte in die Versammlungsstätte ein, obliegt 
ihm die Gewährleistung der technischen Sicher-
heit der eingebrachten Geräte und hat dies auf 
Verlangen der Betreiberin schriftlich nachzuwei-
sen. Die Betreiberin kann den Anschluss und den 
Betrieb dieser Geräte selbst bzw. durch von ih-
rem beauftragten Personal auf Kosten des Ver-
anstalters beaufsichtigen lassen.  
 
15.3. Der Veranstalter hat Flucht- und Ret-
tungswege stets freizuhalten und zu garantieren, 
dass die Tore der Fluchtwege unverschlossen 
bleiben. 
 
15.4. Brandwachen-, Garderoben-, Kassen-,          
Ordner-, Reinigungs-, Security-, Sanitäts-, und 
WC- Dienste innerhalb der Versammlungsstätte 
werden ausschließlich von der Betreiberin bzw. 
von ihren beauftragten Firmen durchgeführt und 
dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Security-
dienste im Backstage Bereich sind hiervon aus-
genommen, deren Kosten der Veranstalter selbst 
trägt, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart 
ist. Im Übrigen ergeben sich die Einzelheiten aus 
dem Veranstaltungsvertrag. 
 

16. Urheberrecht, Foto- und Filmaufnahmen 

16.1. Anlagen, Gebäude nebst Außenfassa-
den, Objekte sowie Landschafts- und Parkanla-
gen der Versammlungsstätte sowie Einrichtungs-
gegenstände in den überlassenen Räumen und 
Flächen sowie Objekte und Gegenstände des 
Veranstalters, die dieser für die Veranstaltungen 
einbringt, können als eigenpersönliche geistige 
Schöpfungen (Werke) urheberrechtlichen Schutz 
genießen. Sie können im Eigentum der Betreibe-
rin, des Veranstalters oder Dritter stehen.  
 
16.2. Die Herstellung von Foto- und Filmauf-
nahmen durch den Veranstalter bedarf der 
schriftlichen Zustimmung durch die Betreiberin, 
wenn 
a) Zustimmungen betroffener Eigentümer 

und/oder beteiligter Urheber- und Leistungs-
schutzberechtigter erforderlich sind, 

b) in die Intim- und Privatsphäre eingegriffen 
oder 
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c) die Hausordnung der Betreiberin nicht ge-
wahrt wird. 

 
16.3. Der Veranstalter hat das Recht Foto- und 
Filmaufnahmen, welche Gegenstände vor, wäh-
rend oder nach der Veranstaltung abbilden, aus-
schließlich für seine Eigenveröffentlichungen zur 
Referenznutzung anzufertigen oder anfertigen zu 
lassen, sofern die Betreiberin nicht schriftlich wi-
derspricht. Jegliche darüberhinausgehende ge-
werbliche Verwendung von Foto- und Filmauf-
nahmen bedarf stets der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung durch die Betreiberin; hierfür ist eine 
besondere zu vereinbarende Vergütung zu ent-
richten.  
 
16.4. Die Betreiberin hat das Recht, Foto- und 
Filmaufnahmen, welche den darstellenden 
Künstler als Beiwerk oder Gegenstände (wie z.B. 
Bühnenaufbauten) sowohl vor, während als auch 
nach der Veranstaltung abbilden, zum Zwecke 
der Dokumentation oder für Eigenveröffentlichun-
gen zur Referenznutzung anzufertigen oder an-
fertigen zu lassen, sofern der Veranstalter nicht 
innerhalb von 2 Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn schriftlich gegenüber der Betreiberin den Wi-
derspruch erklärt. Im Falle des form- und fristge-
mäßen Widerspruchs erklärt sich der Veranstalter 
bereit, gegenüber der Betreiberin zumindest eine 
Einwilligung zu einer eingeschränkten Herstel-
lung und Verwendung von Foto- und Filmaufnah-
men durch die Betreiberin für ihre Referenznut-
zung mit Konkretisierungen hinsichtlich Format-
bedingungen, Werbeart für die Referenzzwecke, 
Standortbestimmungen und Zeitdauer der Her-
stellung und Verwendung schriftlich zu erteilen.  
 
16.5. Verstößt der Veranstalter schuldhaft ge-
gen die Ziffern 16.2. und 16.3. steht der Betreibe-
rin eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 3.000 € 
für jeden Foto- und Bildrechtsverstoß zu. Weiter-
gehende Schadensersatzansprüche bleiben hier-
von unberührt. 
 
16.6. Für die aktuelle Berichterstattung sind 
rechtzeitig - innerhalb der jeweiligen Akkreditie-
rungsfrist - akkreditierte Vertreter der Presse, des 
Rundfunks und des Fernsehens nach Maßgabe 
der geltenden Sicherheitsbestimmungen und des 
Bestuhlungsplans zugelassen.  
 

17. Haftung des Veranstalters  

17.1. Der Veranstalter trägt die Verkehrssiche-
rungspflicht in der Versammlungsstätte hinsicht-
lich aller von ihm eingebrachten Einrichtungen, 

Aufbauten, Abhängungen und Ausschmückun-
gen sowie für den gefahrlosen Ablauf seiner Ver-
anstaltung. 

 
17.2. Der Veranstalter hat die Versammlungs-
stätte in dem Zustand an die Betreiberin zurück-
zugeben, indem er sie von der Betreiberin über-
nommen hat. Der Veranstalter haftet für alle 
Schäden, die durch ihn, seine Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen oder durch die Teilnehmer 
seiner Veranstaltung im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung verursacht werden. Die Anwen-
dung von § 831 Absatz 1 Satz 2 BGB ist ausge-
schlossen. 

 
17.3. Veranstaltungsbedingte Schäden liegen 
in der Risikosphäre des Veranstalters, soweit sie 
in der Art der Veranstaltung, ihrer Teilnehmer 
oder in den Inhalten oder Abläufen der Veranstal-
tung begründet sind. Der Veranstalter haftet inso-
weit auch für Schäden, die durch Ausschreitun-
gen oder infolge von Demonstrationen gegen die 
Veranstaltung oder durch vergleichbare durch die 
Veranstaltung veranlasste Geschehnisse entste-
hen.  

 
17.4. Der Umfang der Haftung des Veranstal-
ters umfasst neben Personenschäden und Schä-
den an der Versammlungsstätte und ihren Ein-
richtungen auch Schäden, die dadurch entste-
hen, dass Veranstaltungen Dritter nicht oder nicht 
wie geplant durchgeführt werden können. 

 
17.5. Der Veranstalter stellt die Betreiberin von 
allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung entstehen, soweit 
diese vom Veranstalter, seinen Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen oder von Teilnehmern oder 
Besuchern zu vertreten sind. Ein etwaiges Mitver-
schulden der Betreiberin und seiner Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen ist anteilig der Höhe 
nach zu berücksichtigen. Die Verantwortung der 
Betreiberin, für den sicheren Zustand und Unter-
halt der Versammlungsstätte gemäß § 836 BGB 
zu sorgen, bleibt ebenfalls unberührt.  

 
17.6. Die Freistellungsverpflichtung nach Ziffer 
17.5. dieser AVB erfasst auch sämtliche Ansprü-
che, die Dritte gegenüber der Betreiberin geltend 
machen aufgrund von Verletzung von Urheber-
rechten und Rechten am eigenen Bild bei Her-
stellung und Verwendung von Foto- und Filmma-
terial durch die Betreiberin im Rahmen ihrer Re-
ferenznutzung.  
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17.7. Der Veranstalter ist zum Abschluss einer 
deutschen Veranstalter-Haftpflichtversicherung 
für die Dauer der Veranstaltung einschließlich 
Auf- und Abbau der Veranstaltung verpflichtet. 
Die Veranstalter-Haftpflichtversicherung ist der 
Betreiberin spätestens 14 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn nachzuweisen. Die erforderlichen 
Mindestdeckungssummen betragen:  

 
a) für Personenschäden Euro 5.000.000,- (in 

Worten: fünf Millionen Euro) 
b) für Sachschäden einschließlich Mietsach-

schäden und Mietsachfolgeschäden Euro 
1.000.000,- (in Worten: eine Million Euro). 

 
Der Abschluss der Versicherung bewirkt keine 
Begrenzung der Haftung des Veranstalters im 
Verhältnis zu der Betreiberin oder gegenüber 
Dritten. 
 
17.8. Wird der entsprechende Nachweis nicht 
bis zum im Veranstaltungsvertrag angegebenen 
Zeitpunkt bzw. nicht mit den unter Ziffer 17.7. die-
ser AVB geforderten Deckungsinhalten erbracht, 
so ist die Betreiberin berechtigt, eine entspre-
chende Versicherung zu Lasten des Veranstal-
ters abzuschließen oder vom Vertrag zurückzu-
treten.  
 

18. Haftung der Betreiberin 

18.1. Die verschuldensunabhängige Haftung 
der Betreiberin auf Schadensersatz für verbor-
gene Mängel (§ 536 a Absatz 1, 1. Alternative 
BGB) an Anlagen, Gebäude nebst Außenfassa-
den, Objekte sowie Landschafts- und Parkanla-
gen der Versammlungsstätte sowie Einrichtungs-
gegenstände in den überlassenen Räumen und 
Flächen sowie Objekte und Gegenstände bei 
Vertragsabschluss ist ausgeschlossen. Der An-
spruch auf Minderung der Entgelte wegen Män-
geln ist hiervon nicht betroffen, soweit der Betrei-
berin bei Erkennbarkeit und Behebbarkeit des 
Mangels dieser Mangel oder die Minderungsab-
sicht während der Dauer der Überlassung des El-
bauenparks angezeigt wird.  
 
18.2. Die Betreiberin übernimmt keine Haftung 
bei Verlust oder Beschädigung der vom Veran-
stalter eingebrachten Gegenstände, Einrichtun-
gen, Aufbauten oder sonstigen Wertgegen-
stände, soweit nicht eine entgeltliche oder beson-
dere Verwahrungsvereinbarung getroffen wurde. 
Auf Anforderung des Veranstalters kann ein 
nach 34a GewO zugelassenes Bewachungsun-

ternehmen mit der Bewachung fremden Eigen-
tums auf Kosten des Veranstalters beauftragt 
werden. 
 
18.3. Die Betreiberin haftet auf Schadenersatz 
für Sach- und Vermögensschäden, die ein Veran-
stalter auf Grund einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung der Betreiberin er-
leidet oder wenn die Betreiberin ausdrücklich 
eine Garantieerklärung für die zu erbringenden 
Leistungen übernommen hat. Eine weiterge-
hende Haftung der Betreiberin auf Schadener-
satz ist mit Ausnahme der Haftung für Personen-
schäden sowie im Fall der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ausge-
schlossen. Unter Kardinalpflichten oder wesentli-
chen Vertragspflichten sind solche Verpflichtun-
gen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf, also die wesentlichen vertraglichen Haupt-
pflichten. 
 
18.4. Sind Personenschäden oder die Verlet-
zung von Kardinalpflichten durch die Betreiberin 
zu vertreten, haftet die Betreiberin abweichend 
von Ziffer 18.3 nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelungen auch bei einer Pflichtverletzung, die 
auf einfacher Fahrlässigkeit beruht. Bei Verlet-
zung von Kardinalpflichten ist die Schadenersatz-
pflicht der Betreiberin für Fälle einfacher Fahrläs-
sigkeit allerdings auf den nach Art der vertragli-
chen Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypi-
schen, unmittelbaren Durchschnittsschaden be-
grenzt.  
 
18.5. Die Haftungsbeschränkungen nach den 
vorstehenden Ziffern 18.3 und 18.4 gelten auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und der Er-
füllungsgehilfen der Betreiberin. 

 

19. Höhere Gewalt 

19.1. Höhere Gewalt ist ein von außen auf das 
Vertragsverhältnis massiv einwirkendes Ereignis, 
das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung 
unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen 
Mitteln auch durch die äußerste, nach der Sach-
lage vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt, 
nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden 
kann. 
 
19.2. Kann eine Veranstaltung infolge von hö-
herer Gewalt zum vereinbarten Termin nicht 
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durchgeführt werden, sind beide Seiten berech-
tigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein Ein-
vernehmen über die Verlegung der Veranstaltung 
erzielt wird. 
 
19.3. Im Fall des Rücktritts oder der Verlegung 
bleibt der Veranstalter zum Ausgleich bereits ent-
standener Aufwendungen auf Seiten der Betrei-
berin verpflichtet. Zu den Aufwendungen zählen 
die Kosten für bereits beauftragte externe Leis-
tungen sowie die Kosten der Betreiberin, für die 
Vorbereitung der Durchführung der Veranstal-
tung. Diese können unabhängig von ihrer tat-
sächlichen Höhe mit bis zu 25 % der vereinbarten 
Entgelte pauschal abgegolten werden, soweit der 
Veranstalter nicht widerspricht. Erfolgt deren Ab-
rechnung nach tatsächlichem Aufwand, besteht 
keine Begrenzung der Höhe nach. Im Übrigen 
werden beide Vertragsparteien von ihren Zah-
lungs- und Leistungsplichten frei. 
 
19.4. Die Anzahl der anwesenden Besucher 
sowie der Ausfall von Referenten, Vortragenden, 
Künstlern und sonstiger Teilnehmer der Veran-
staltung liegen in der Risikosphäre des Veranstal-
ters. Letzteres gilt auch für von außen auf die Ver-
anstaltung einwirkende Ereignisse wie Demonst-
rationen und Bedrohungslagen, die in der Regel 
durch die Art der Veranstaltung, deren Inhalte und 
die mediale Wahrnehmung der Veranstaltung be-
einflusst werden. Dem Veranstalter wird der Ab-
schluss einer Unterbrechungs- und Ausfallversi-
cherung für seine Veranstaltung empfohlen, so-
weit er die damit verbundenen finanziellen Risi-
ken entsprechend absichern möchte. 

 

20. Rücktritt und Kündigung 

20.1. Die Betreiberin ist berechtigt bei Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten nach erfolg-
loser Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten, 
insbesondere wenn: 
a) die vom Veranstalter zu erbringenden Zah-

lungen (Nutzungsentgelte, Vorauszahlun-
gen, Sicherheitsleistungen etc.) nicht recht-
zeitig entrichtet worden sind 

b) der Nachweis des Abschlusses und Beste-
hens der vereinbarten Veranstalterhaftpflicht-
versicherung nicht erfolgt 

c) der Veranstalter den veranstaltungsbeding-
ten gesetzlichen oder behördlichen Geneh-
migungs- und Anzeigepflichten vor der Ver-
anstaltung nicht nachgekommen ist 

d) die für die Veranstaltung erforderlichen be-
hördlichen Genehmigungen oder Erlaub-
nisse nicht vorliegen 

e) der im Vertrag bezeichnete Nutzungszweck 
ohne die Zustimmung der Betreiberin we-
sentlich geändert wird 

f) der Veranstalter bei Vertragsschluss die Be-
treiberin nicht ausdrücklich darauf hingewie-
sen hat, dass aufgrund der Art der Veranstal-
tung und ihrer Teilnehmer ein Sicherheits-
konzept nach § 43 Abs. 1 VStättVO erforder-
lich werden kann und ein solches vor der Ver-
anstaltung (kurzfristig) nicht mehr umsetzbar 
ist 

g) gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen 
Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen 
durch den Veranstalter verstoßen wird 

h) das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Veranstalters eröffnet oder die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wurde und der Veranstalter oder an 
seiner statt der Insolvenzverwalter seinen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht oder 
nicht fristgerecht nachkommt 

 
Macht die Betreiberin von ihrem Rücktrittsrecht 
aus einem der in Ziffer 20.1. lit. a) bis g) genann-
ten Gründe Gebrauch, behält sie den Anspruch 
auf Zahlung der vereinbarten Entgelte, falls der 
Veranstalter die Gründe zu vertreten hat. Sie 
muss sich jedoch ersparte Aufwendungen an-
rechnen lassen. 
 
20.2. Führt der Veranstalter aus einem von der 
Betreiberin nicht zu vertretenden Grund die Ver-
anstaltung nicht zu dem Veranstaltungstermin 
durch oder tritt er vom Veranstaltungsvertrag zu-
rück oder kündigt er ihn, ohne dass ihm hierzu ein 
individuell vereinbartes oder zwingendes Recht 
zusteht, so ist er zur Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung verpflichtet.  
Diese beträgt bei Anzeige des Ausfalls: 
a) bis 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn 50 % 
b) bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn 100 % 
der vereinbarten Nutzungsentgelte für Räume 
und Flächen.  
 
Bei der Anzeige eines Ausfalls gilt für das bestä-
tigte Gastronomieangebot eine Stornofrist von 90 
Kalendertagen. Bei fristgemäßer Stornierung 
werden 10%, bei Stornierung innerhalb von weni-
ger als 90 Tagen vor Veranstaltung werden 25 % 
und bei einer Stornierung innerhalb weniger als 
10 Tagen vor der Veranstaltung werden 75% als 
pauschalierter Schadensersatz des Gesamtauf-
tragsvolumens berechnet. 
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20.3. Dem Veranstalter bleibt es im Fall einer 
Stornierung nach Ziffer 20. 2 und 20.3 unbenom-
men, nachzuweisen, dass kein oder ein wesent-
lich niedrigerer Schaden entstanden ist oder der 
Aufwand niedriger ist als die geforderte Stornie-
rungspauschale. 
 
20.4. Ist der Veranstalter eine Agentur, so steht 
der Betreiberin und der Agentur ein Sonderkündi-
gungsrecht für den Fall zu, dass der Auftraggeber 
(Veranstalter) der Agentur den Auftrag entzieht 
oder kündigt. Dieses Sonderkündigungsrecht 
kann nur ausgeübt werden, wenn der Auftragge-
ber (Veranstalter) der Agentur sämtliche Rechte 
und Pflichten aus dem bestehenden Vertrag mit 
der Betreiberin vollständig übernimmt und auf 
Verlangen der Betreiberin angemessene Sicher-
heit leistet.  
 

21. Hausrecht und Hausordnung 

21.1. Dem Veranstalter und seinem entschei-
dungsbefugten Vertreter steht innerhalb der über-
lassenen Flächen, Gebäude und Räumlichkeiten 
das Hausrecht in dem für die sichere Durchfüh-
rung der Veranstaltung notwendigen Umfang ne-
ben der Betreiberin zu. Der Veranstalter und sein 
entscheidungsbefugter Vertreter sind verpflichtet, 
innerhalb der überlassenen Veranstaltungsflä-
chen, -gebäude und -räume für die ordnungsge-
mäße und sichere Durchführung der Veranstal-
tung zu sorgen. Sie sind gegenüber den Besu-
chern zur Durchsetzung der Park- und Hausord-
nungen verpflichtet. Bei Verstößen gegen die 
Park- und Hausordnungen haben sie die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere 
Verstöße zu verhindern. Soweit für die Veranstal-
tung ein Ordnungsdienst bestellt ist, werden sie 
auf Anforderung durch diesen unterstützt.  
 
21.2. Die Betreiberin und den von ihr beauf-
tragten Personen steht das Hausrecht gegenüber 
dem Veranstalter, seinen Besuchern und Dritten 
während der Dauer des Vertragsverhältnisses 
weiterhin ebenfalls uneingeschränkt zu. 
 
21.3. Allgemeine Verhaltenspflichten  
a) des Veranstalters und sonstiger Beteiligter 

regeln die Hausordnung der Betreiberin für 
Veranstalter, 

b) der Besucher regelt die Hausordnung der Be-
treiberin für Veranstaltungsbesucher,  
die jeweils in den Anlagen zum Veranstal-
tungsvertag niedergelegt und fester Bestand-
teil des Veranstaltungsvertrages sind. Der 
Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass 

die Hausordnung für Besucher Bestandteil 
des Besuchervertrages wird und sichtbar im 
Eingangsbereich zur Versammlungsstätte 
aushängt. 
 

21.4. Als wesentliche Verhaltenspflichten für den 
Veranstalter/Veranstalter sind zu beachten, dass 
a) den Anordnungen der Betreiberin bzw. von 

ihrem beauftragten Personal bei der Vor- und 
Nachbereitung sowie Durchführung der Ver-
anstaltung unbedingt Folge zu leisten ist; 

b) in den Gebäuden der Versammlungsstätte 
absolutes Rauchverbot nach dem Nichtrau-
cherschutzgesetz des Land Sachsen-Anhalt 
besteht; 

c) die Verwendung von offenem Feuer oder 
Licht untersagt ist; 

d) der Betreiberin und von ihrem beauftragten 
Personal zur Durchführung wichtiger dienstli-
cher Obliegenheiten jederzeit Zutritt zu den 
überlassenen Räumen und Flächen hat; 

e) in allen Versammlungsstätten Garderoben-
zwang gilt, sodass in der Versammlungs-
stätte keine Garderobe abgelegt werden darf.             
Garderobenpersonal wird von der Betreiberin 
eingesetzt. Die Einnahmen aus der Garde-
robe verbleiben bei der Betreiberin.  Der Ver-
anstalter zahlt eine Nutzungsgebühr für die 
Garderobenfläche. 

 

22. Abbruch von Veranstaltungen 

Bei Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, 
sicherheitsrelevante Vorschriften und bei beson-
deren Gefahrenlagen kann die Betreiberin vom 
Veranstalter die Räumung und Herausgabe des 
Vertragsgegenstandes verlangen. Kommt der 
Veranstalter einer entsprechenden Aufforderung 
nicht nach, so ist die Betreiberin berechtigt, die 
Räumung auf Kosten und Gefahr des Veranstal-
ters durchführen zu lassen. Der Veranstalter 
bleibt in einem solchen Fall zur Zahlung des vol-
len Entgelts verpflichtet.  
 

23. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte  

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte ste-
hen dem Veranstalter gegenüber der Betreiberin 
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten oder von der Betrei-
berin anerkannt sind. 
 

24. Datenschutz  

24.1. Zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten 
Geschäftszwecke erfolgt auch die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung der übermittelten perso-
nenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-
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GVO und den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften. Personenbezogene Daten sind alle Da-
ten, die auf den Veranstalter persönlich beziehbar 
sind, also z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Zahlungsdaten, Vertragsgegenstand und Dienst-
leistungen. Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 
DS-GVO ist die Messe- und Veranstaltungsge-
sellschaft Magdeburg GmbH. 
 
24.2. Gem. Art. 6 Abs. 1 f) der DS-GVO hat die 
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magde-
burg GmbH ein berechtigtes Interesse daran, die 
an sie übermittelten personenbezogenen Daten, 
die zum Zweck der Vertragsabwicklung erhoben 
wurden, auch über die Zeit der Vertragsabwick-
lung zu speichern, um Ihre Kontaktdaten für zu-
künftige Aufträge verfügbar zu haben.  
 
24.3. Der Veranstalter hat das Recht, jederzeit 
gegen die Verarbeitung betreffend personenbe-
zogene Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. f 
DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen und 
diesen zu begründen.  

 
24.4. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und 
sollte möglichst via E-Mail an info@mvgm.de oder  
telefonisch an +49 (0) 391 5934-50 gerichtet werden. 
 
24.5. Legt der Veranstalter Widerspruch ein, 
werden seine personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeitet, es sei denn, die Messe- und 
Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten des Veranstalters überwie-
gen oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 
 
24.6. Zusätzlich ist die über die Vertragszeit 
hinausgehende Speicherung für steuerliche Zwe-
cke, zur Geltendmachung von Gewährleistungs-
ansprüchen erforderlich und entspricht damit der 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung unserer-
seits gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.  
 
24.7. Der von der Datenverarbeitung Betroffene 
hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, 
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 
18 DS-GVO, sowie das Recht auf Datenübertrag-
barkeit nach Artikel 20 DS-GVO. Darüber hinaus be-
steht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen 
Datenaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 

19 BDSG). Die Adresse der für die Messe- und Ver-
anstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH zustän-
digen Aufsichtsbehörde lautet: Landesbeauftragter 
für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (Postfach 
1947, 39009 Magdeburg / Leiterstraße 9, 39104 
Magdeburg). 
 
24.8. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-
schungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG-(neu). 
 
24.9. Die personenbezogenen Daten des Veran-
stalters werden nicht an Dritte weitergegeben; aus-
genommen hiervon ist ausschließlich im Rahmen 
der Vertragsabwicklung die Weitergabe an zur Ver-
tragsdurchführung eingeschaltete Dritte (z.B. im 
Rahmen der Einschaltung Dritter beim Ticketver-
trieb). Eine Übermittlung der Daten an zur Vertrags-
durchführung eingeschaltete Dritte erfolgt ebenso 
nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes (neu) (BDSG-neu) und Tele-
mediengesetzes (TMG) sowie der Datenschutz-
grundverordnung (DS-GVO). Der Umfang der Über-
mittlung beschränkt sich auf das notwendige erfor-
derliche Minimum zur Vertragsabwicklung. 
 
Der Veranstalter hat jederzeit die Möglichkeit, die 
von ihm gespeicherten Daten ändern oder lö-
schen zu lassen. Das Recht zur Löschung der 
von ihm gespeicherten Daten besteht nicht, wenn 
deren Löschung gesetzliche oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, außer-
dem wenn die Daten für die Begründung, inhaltli-
che Ausgestaltung oder Änderung sowie Abwick-
lung des Vertragsverhältnisses zwischen ihm und 
der Vermittlerin erforderlich sind und für diese 
Zwecke gespeichert werden müssen. 
 

25. Erfüllungsort, Gerichtsstand und  
unwirksame Klauseln 

25.1. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfül-
lungsort für alle Ansprüche aus dem Vertrag ist 
Magdeburg. Sofern gesetzlich kein anderer ge-
setzlich zwingender Gerichtsstand begründet ist, 
wird Magdeburg als Gerichtsstand vereinbart. 
 
25.2. Sollten einzelne Klauseln dieser AVB un-
wirksam sein oder werden, so werden sie durch 
die gesetzliche Regelung ersetzt, von der sie ab-
weichen. 
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